
1. Allgemeines

1.1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen
zwischen uns und dem Auftraggeber (AG). Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertrags -
schlusses gültige Fassung.

1.2. AG im Sinne dieser AGB sind Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. 
1.3. Etwaige entgegenstehende oder ergänzende AGB werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertrags -

bestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.

2. Vertragsschluss

2.1. Eine etwaige Darstellung im Internet stellt kein Angebot dar, sondern ist eine unverbindliche Bitte an
Sie an uns heranzutreten.

2.2. Die in unserem Angebot genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebots -
abgabe zugrundegelegten Auftragsdaten unverändert bleiben.

2.3. Maße, Abbildungen, Zeichnungen und Beschaffenheitsangaben sind für die Ausführung jeweils nur
annähernd maßgebend, sofern sie nicht schriftlich ausdrücklich als verbindlich erklärt und bestätigt
worden sind. Technische sowie sonstige Änderungen in Form, Farbe, Maße oder Ausführungen blei-
ben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 

2.4. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung (AB) zustande. Bei Lieferung
ohne diese schriftliche AB gilt unsere Rechnung als AB. 

2.5. Der AG hat unsere AB sofort auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Etwaige Abweichungen der AB vom
Auftrag sind von ihm unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt schriftlich gel-
tend zu machen. 

2.6. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, im Fall der nicht richtigen oder nicht ordnungsge-
mäßen Selbstbelieferung nicht oder nur teilweise zu leisten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nicht -
lieferung nicht von uns zu vertreten ist. 
Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit unserer Lieferungen wird der
AG unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 

2.7. Sofern der AG den Auftrag auf elektronischem Wege erteilt, wird der Vertragstext von uns gespei-
chert und dem AG nebst den rechtswirksam einbezogenen AGB per E-Mail nach Vertragsschluss
zugesandt. Unberührt hiervon bleibt die Möglichkeit des AG unsere AGB abzurufen und in wieder-
gabefähiger Form zu speichern („Download“).

3. Preise / Zahlung 

3.1. Unsere Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 
3.2. Sofern nichts anderes vereinbart, haben die Zahlungen durch Überweisung zu erfolgen. 
3.3. Der AG hat das Recht zur Aufrechnung, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wur-

den oder durch uns anerkannt wurden.
Der AG kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf dem selben
Vertragsverhältnis beruht. Im Falle des Vorliegens von Mängeln steht dem AG ein Zurück behal -
tungs recht nicht zu, es sei denn, die Lieferung ist offensichtlich mangelhaft bzw. dem AG steht offen-
sichtlich ein Recht zur Verweigerung der Abnahme der Arbeiten zu; in einem solchen Fall ist der AG
nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbehaltene Betrag im angemessen Verhältnis zu
den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere einer Mangel -
beseitigung) steht.

3.4. Befindet sich der AG mit einer Zahlung in Verzug, so sind wir nach Setzen einer angemessenen
Nachfrist berechtigt, auch von anderen nicht ausgeführten Verträgen mit dem AG zurückzutreten.
Bei Verzug fallen gleichfalls alle Stundungs- und Prolongationsabreden fort. Unsere weiteren
Rechte aufgrund Zahlungsverzugs des AG sind hierdurch unberührt.

4. Vorarbeiten 

4.1 Skizzen, Entwürfe, Entwicklungen, Probesatz, Probedrucke, Muster und ähnliche Vorarbeiten, die
vom AG veranlasst sind, werden berechnet, auch wenn der Auftrag nicht erteilt wird.

4.2 Im Kundenauftrag hergestellte Druck, Stanz- und Prägewerkzeuge verbleiben grundsätzlich in unse-
rem Eigentum.

5. Lieferpflicht/Rücktritt

5.1. Tritt nach Vertragsabschluss eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögens- oder Liquiditäts -
verhältnissen des AG ein und wird dadurch unser Anspruch gefährdet oder werden solche bereits
vor Vertragsabschluss vorhandenen Umstände erst nachträglich bekannt, so können wir die sofor-
tige Zahlung in bar oder Sicherheitsleistung verlangen. Kommt der AG diesem Verlangen nicht nach,
können wir vom nicht erfüllten Teil des Vertrages zurücktreten. Als eine solche Verschlechterung ist
insbesondere anzusehen: Zahlungseinstellungen, Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder der
Ablehnung der Eröffnung mangels Masse sowie Pfändungen, egal aus welchem Grund und von wel-
chem Gläubiger veranlasst. 

5.2. Das Recht zum Rücktritt vom Vertrag unter Ausschluss einer Schadenersatzpflicht gegenüber dem
AG steht uns auch für den Fall zu, dass sich die Lieferfähigkeit, Preisstellung oder Qualität der Waren
unserer Zulieferer oder der Leistungen sonstiger Dritter, von denen die ordnungsgemäße Ausführung
des uns erteilten Auftrages wesentlich abhängt, erheblich verändert. Rechtzeitig und ordnungsgemä-
ße Selbstbelieferungen sind in jedem Falle Voraussetzung unserer eigenen Lieferpflicht.

5.3. Werden wir selbst nur teilweise rechtzeitig und ordnungsgemäß beliefert, sind wir nicht gehalten, die
bei uns eingegangenen Waren auf Lieferansprüche mehrerer AG zu repartieren, sondern können
nach unserem Ermessen von dem Rücktrittsrecht gemäß vorstehender Ziff. 5.2. Gebrauch machen. 

5.4. Kommt der Vertrag auf Wunsch des AG kulanzhalber zur Aufhebung oder wird die Ausführung ver-
schoben oder wird der Vertrag geändert, so sind wir berechtigt, für Material, Fertigung, Transport,
Maschinenstillstand und ähnliche Vertragskosten entstehende Aufwendungen als Schadensersatz
zu verlangen. Wir sind berechtigt, mindestens 25 % des Auftragswertes pauschal als Schadens -
ersatz zu verlangen, falls der AG nicht einen geringeren Schaden nachweist. Der Nachweis und die
Geltend machung eines höheren Schadens ist hiervon unberührt. 
Nachträgliche Änderungen sind auch Wiederholungen von Probeandrucken, die vom AG wegen
geringfügiger Abweichung von der Vorlage verlangt werden. 

6. Liefer- und Leistungszeit 

6.1. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind aus-
schließlich unverbindliche Angaben. 

6.2. Die Bestimmung des Auslieferungstages in der vereinbarten Lieferwoche bleibt uns vorbehalten.
6.3. Bei Abrufaufträgen gilt mangels anderer Vereinbarung eine Mindestabrufzeit von 14 Tagen. 
6.4. Wir haften dem AG bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn der Lieferverzug

auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht.
Beruht der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Vertrags verletzung ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.

6.5. Beruht der von uns zu vertretende Lieferzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen; wobei unsere Haftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist. 

6.6. Sofern nicht ausdrücklich ausgeschlossen, sind wir zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. 

7. Gefahrübergang 

7.1. Der Gefahrübergang richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen. Sofern es auf die Übergabe
ankommt, steht es der Übergabe gleich, wenn der AG in Annahmeverzug gerät. 

7.2. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des AG verzögert, so lagern wir die
Lieferungen und Leistungen auf Kosten und Gefahr des AG ein. In diesem Fall steht die Anzeige
unserer Lieferbereitschaft der Übergabe bzw. der Auslieferung gleich. 

8. Gewährleistung

8.1. Den AG trifft die unverzügliche Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Rügen müssen
uns schriftlich zugehen. 

8.2. Sind Freigabeerklärungen seitens des AG vorhanden, richtet sich unsere Gewährleistung danach,
ob Abweichungen von der Freigabeerklärung des AG vorhanden sind.

8.3. Wird eine Teillieferung beanstandet, so ist sie ohne Einfluss auf die Erfüllung des Vertrages und für
weitere Lieferungen. 

8.4. Auch im Falle rechtzeitiger Untersuchung und Mängelrügen verliert der AG die Gewähr leistungs -
ansprüche, wenn er die Ware weiterveräußert oder weiterverarbeitet, bevor eine Einigung zwischen
ihm und uns erzielt ist oder bevor wir die angemessene Möglichkeit zur Besichtigung oder
Beweissicherung hatten. 

8.5. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel vorliegt, der ordnungsgemäß gerügt worden ist, leisten
wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

8.6. Der AG ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängel geltend zu machen, wenn der AG
fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag in einem angemessenen Verhältnis zu
dem Wert der – mit Mängel behafteten – Lieferung bzw. Arbeiten steht. 

8.7. Mängelansprüche bestehen nicht bei einer unerheblichen Abweichung von der vereinbarten
Beschaffen heit oder bei einer unerheblichen Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 

8.8. Will der AG Schadensersatz statt der Leistung verlangen oder Selbstvornahme durchführen, so ist
ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem erfolglosem 2. Versuch gegeben. Die gesetz-
lichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

8.9. Die zu dem Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der AG, soweit sie sich
dadurch erhöhen, dass die Lieferungen oder Leistungen an einen anderen Ort als den vertraglichen
Lieferort verbracht werden; es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen
Gebrauch. 

8.10. Bei Materialbereitstellung des AG wird keine Garantie oder Gewährleistung für Haltbarkeit und
Verarbeitung des bereit gestellten Materials übernommen. Ein Umtausch ist ausgeschlossen. 

8.11. Eine Gewährleistung besteht nicht für konstruktionsbedingte Mängel, die in der Konstruktionsvor -
gabe des AG hergestellt worden sind. 

8.12. Ebenfalls ist eine Gewährleistung ausgeschlossen, für Schäden, die auf natürlichen Verschleiß oder
unsachgemäßer Behandlung/Lagerung zurückzuführen sind.

8.13. Bei farbigen Reproduktionen in einem Druckverfahren können geringfügige Abweichungen vom
Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen Andrucken und
Auflagendrucken.

8.14. Wir geben unseren AG keine Garantien im Rechtssinne ab. Herstellergarantien bleiben hiervon
unberührt. 

9. Mehr- und Minderlieferungen 

Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage können nicht beanstandet werden.
Berechnet wird die gelieferte Menge.
Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen unter 1000 kg bzw. bis 1000 Stück erhöht sich der
Prozentsatz auf 20 %, unter 2000 kg bzw. bis 2000 Stück auf 15 %. Berechnet wird die gelieferte
Menge. 

10. Haftungsbeschränkungen

10.1. Wir bzw. unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften in den Fällen des Vorsatzes oder der gro-
ben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im übrigen haften wir  jedoch nur nach
dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
oder wegen schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch
für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehba-
ren Schaden begrenzt. Unsere Haftung ist auch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den vertragsty-
pischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn keiner der in Ziff. 10.1. Satz 2 aufgeführten
Ausnahmefälle vorliegt. 

10.2. Die Haftung für Schäden durch den Liefergegenstand an Rechtsgütern des AG, z.B. Schäden an
anderen Sachen, ist jedoch ganz ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit Vorsatz oder grobe Fahr -
läs sigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit gehaftet
wird. 

10.3. Die Regelungen der vorstehenden Ziff. 10.1.und 10.2. erstrecken sich auf Schadensersatz neben
der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesonde-
re wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter
Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für
Verzug bestimmt sich jedoch nach Ziff. 10.4., die Haftung für Unmöglichkeit Ziff. 10.5.

10.4. Wir haften bei Verzögerung der Leistung bei fehlendem Vorsatz oder fehlender grober Fahrlässigkeit
durch uns oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen, nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Unsere Haftung ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehba-
ren Schaden begrenzt, wenn keiner der in Ziff. 10.4. S. 5 aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. Im
übrigen wird unsere Haftung wegen Verzögerung der Leistung für den Schadenersatz neben der
Leistung auf 10 % und für den Schadensersatz statt der Leistung auf 20 % des Wertes der
Lieferung/Leistung begrenzt. Weitergehende Ansprüche sind – auch nach Ablauf einer uns gesetz-
ten Frist zu leisten – ausgeschlossen. Die vorstehenden Grenzen gelten nicht bei Haftung wegen
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

10.5. Wir haften bei Unmöglichkeit der Lieferung/Leistung in den Fällen Vorsatzes bzw. der groben
Fahrlässigkeit von uns oder unseren Vertretern oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Unsere Haftung ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn keiner der in Ziff. 10.5.S.5 aufgeführten Aus nah -
me fälle vorliegt. Im übrigen wird unsere Haftung wegen Unmöglichkeit auf Schadensersatz und auf
Ersatz vergeb licher Aufwendungen auf insgesamt 20 % des Wertes der Lieferung/Leistung be -
grenzt. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers wegen Unmöglichkeit der Lieferung sind aus-
geschlossen. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahr läs sig -
keit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Das
Recht des AG zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 

11. Verjährung 

11.1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängel der Lieferung/Leistung – gleich aus
welchem Rechtsgrund – beträgt ein Jahr. Dies gilt nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB,
438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 BGB oder 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB. Die im vorstehenden Satz genann-
ten Fristen unterliegen einer Verjährungsfrist von 3 Jahren.

11.2. Die Verjährungsfristen in Ziff. 11.1. gelten auch für sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns,
die mit dem Mangel in Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage des
Anspruchs. Soweit Schadensersatzsprüche jeder Art gegen uns bestehen, die mit einem Mangel
nicht im Zusammenhang stehen, gilt für sie die Verjährungsfrist aus Ziff. 11.1. Satz 1. 

11.3. Die Verjährungsfristen nach Ziff. 11.1. und 11.2. gelten mit folgender Maßgabe:
a. Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes.
b. Die Verjährungsfristen gelten auch nicht, wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben oder

soweit wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Lieferungen/Leistungen übernommen haben.
Haben wir einen Mangel arglistig verschwiegen, so gelten an Stelle der in Ziff. 11.1. genannten
Fristen die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

c. Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht in den Fällen der Ver let -
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem
Produkthaftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten. 

12. Eigentumsvorbehalt

12.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen
aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Wenn der Wert der Vorbehaltsware die zu sichernde
Forderung aus der laufenden Geschäftsbeziehung um 20 % übersteigt, sind wir zur entsprechenden
Freigabe der Vorbehaltsware auf Verlangen des AG verpflichtet. 

12.2. Der AG hat uns unverzüglich schriftlich zu unterrichten von allen Zugriffen Dritter auf die Ware, ins-
besondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie von etwaigen Beschädigungen oder der
Vernichtung der Ware. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Anschriftenwechsel hat
uns der AG unverzüglich anzuzeigen. 

12.3. Der AG hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese
Verpflichtungen nach Ziff. 12.2. und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe
Dritter auf die Ware entstehen.

12.4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigen Verhalten des AG, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom
Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. Daneben sind wir berechtigt, bei
Verletzung einer Pflicht nach den Ziff. 12.2. vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuver-
langen, wenn uns ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. 

12.5. Sofern der AG die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert, tritt er uns bereits jetzt alle
Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die durch die Weiterveräußerung gegen einen
Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der AG zur Einziehung der
Forderung ermächtigt. Wir behalten uns jedoch vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der
AG seinen Zahlungspflichten nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 

12.6. Erfolgt eine Verarbeitung der Ware, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im
Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware. Das selbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt wird.

13. Lagergeld

Wird die Lieferung auf Wunsch oder auf Verschulden des AG um mehr als 1 Woche nach der ver-
einbarten Lagerzeit oder nach dem vereinbarten Liefertermin oder, wenn kein genauer Liefertermin
vereinbart war, nach unserer Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, können wir pauschal für
jeden Monat ein Lagergeld, höchstens jedoch 5 % des Warenwerts, berechnen. Dem AG ist der
Nachweis gestattet, dass uns kein Schaden oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist.
Uns ist der Nachweis gestattet, dass ein höherer Schaden entstanden ist.

14. Urheberrecht u.a.

14.1. Sofern keine anderen Rechte entgegen stehen, behalten wir uns an allen Abbildungen, Zeich -
nungen, Skizzen, Fotos, Mustern, graphischen Daten und sonstigen Unterlagen die Eigentums-,
Urheber- und Nutzungsrechte vor. Die Unterlagen sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden
und dürfen nur mit Zustimmung von uns an Dritte weitergegeben werden.

14.2. Werden durch die Ausführung des Auftrages Rechte Dritter (z. B. Warenzeichen, Urheber-, Patent -
rechte) verletzt, so ist der AG verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen
Rechtsverletzung freizustellen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns unverzüglich darüber zu infor-
mieren, falls durch die Ausführung des Auftrages Rechte Dritter verletzt werden.

15. Impressum

15.1. Wir können auf den Vertragserzeugnissen in geeigneter Weise auf unsere Firma hinweisen, wenn
nicht der AG an der Unterlassung des Hinweises ein erhebliches Interesse hat.

15.2. Hat der AG ein erhebliches Interesse, teilt er uns das mit seinem Auftrag mit. Diese Mitteilung ersetzt
nicht die jeweilige Prüfung, inwieweit tatsächlich das Interesse des AG erheblich ist.

16. Schlussbestimmungen 

16.1. Es gilt das Recht der BRD. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
16.2. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz.
16.3. Sollten einzelne Bestimmungen des Auftrags mit unserem AG einschließlich dieser AGB ganz oder

teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit die üblichen Bestimmungen
nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt wer-
den, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

Stand Juni 2010

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Mugler Druck und Verlag GmbH



1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder meh-
rerer Anzeigen eines Werbungstreibenden oder sonstigen Inserenten in 
einer Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres 
nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses 
das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, 
sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgeru-
fen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der verein-
barten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag ge-
nannten Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Herausgeber (i.f. 
Verlag) nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem ge-
währten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass 
dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung 
auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen 
dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen aus-
schließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an be-
stimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen 
so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor 
Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese 
Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweili-
gen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung 
bedarf. 

7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den 
Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund 
ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, wer-
den als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich 
gemacht. 

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im 
Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge abzulehnen, wenn
• deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen oder ge-

gen gute Sitten verstößt oder
• deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren 

beanstandet wurde oder
• deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Gestaltung, 

der Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist
• Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthält. 

 Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen 
oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag 
erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. 
Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck 
eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdan-
zeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auf-
trages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.  

9. Änderungen oder Stornierungen sind schriftlich mit genauer Angabe des 
Textes und der Ausgabe spätestens bis zum Anzeigenschlusstermin, bei 
Beilagenaufträgen 10 Tage vor dem Streutermin, zu über-mitteln. Bei Ab-
bestellung gehen ggf. bereits entstandene Kosten zu Lasten des Auftrag-
gebers.

10. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwort-
lich. Zudem ist er ist verpflichtet, nur solche Daten zur Veröffentlichung 
zu übermitteln, die frei von rechtswidrigen Inhalten sind, nicht gegen 
Schutzrechte Dritter (z. B. Urheber-, Marken-, Namens- und Persön-
lichkeitsrechte) oder gegen sonstiges geltendes Recht, etwa das Wett-
bewerbsrecht, verstoßen. Im Falle eines Verstoßes ist der Augtraggeber 
verpflichtet, den Verlag, seine verbundenen Unternehmen sowie Erfül-
lungsgehilfen von allen Schäden, Ansprüchen, Kosten und Aufwendun-
gen (insbesondere notwendigen und angemessenen Anwaltshonoraren) 
im Zusammenhang damit auf erstes Anfordern freizustellen, dass ein 
Dritter geltend macht, veröffentlichte Daten des Augtraggebers verletzen 
dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, Markenrechte, Persön-
lichkeitsrechte, Urheberrechte oder andere Rechte Dritter. 

 Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert 
der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten.

11. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichti-
gem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zah-
lungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem 
Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der 
Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen, oder 
ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber 
ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftra-
ges. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Ver-
schulden bei Vertragsabschluß oder unerlaubter Handlung sind – auch 
bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadensersatz-

ansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt 
auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende 
Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz oder  
grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und 
seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen 
des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmän-
nischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht 
für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist 
gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang 
nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden 
Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht 
offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von 
Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

12. Probeabzüge und Imprimaturfreigabe werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert bzw. gefordert. Der Auftraggeber trägt die Verantwor-
tung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag 
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Über-
sendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

13. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach 
Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zu-
grunde gelegt. 

14. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber 14 Tage nach der Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rech-
nungsdatum ohne Abzug zu leisten, sofern nicht eine andere Zahlungs-
frist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Die Rechnung wird unter dem Tag 
der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahme 
verzug) ausgestellt.

15. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen laut § 288 BGB zu zah-
len. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch 
nicht ausgeschlossen. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die wei-
tere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurück-
stellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlungen verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auf-
traggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit ei-
nes Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der  
Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

16. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. 
Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenaus-
schnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann 
ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung 
und Verbreitung der Anzeige. 

17. Kosten für die Anfertigung reprofähiger Vorlagen sowie für vom Auftrag-
geber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprüng-
lich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tra-gen.

18. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehre-
re Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn 
im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Inser-
tionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durch-
schnittliche Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. 
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter 
Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v.H., bei 
einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v.H., bei einer Auflage von 
bis zu 500.000 Exemplaren 10 v. H. und bei über 500.000 Exemplaren 5 
v. H. beträgt.

 Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche aus-
geschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen 
der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftrag 
geber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate 
nach Ablauf des Vertrages. 

20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kauf-
leuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren gel-
tend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kauf-
leuten nach deren Wohnsitz.

 Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch 
bei Nicht-Kaufleuten, zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder 
hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-
legt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

 

Stand: 03/24, Mugler Druck und Verlag GmbH

Zusätzliche Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften
der Mugler Druck und Verlag GmbH


